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Hinweise zur Sicherheit und Unfallverhütung für Kindertagespflegepersonen 

 
Erste Hilfe:  

- Pflaster, Verbandzeug und andere Erste-Hilfe-Materialien sind kindersicher, aber 
griffbereit zu lagern. Bei Spaziergängen und Ausflügen ist entsprechendes Erste-
Hilfe-Material mitzuführen. 

 
Hilfe im Notfall: 

- Die Notrufnummern von Feuerwehr, Polizei und Vergiftungsnotruf sollen an deutlich 
sichtbarer Stelle immer verfügbar sein. 

 
Gas und Strom: 

- Steckdosen sind mit Kindersicherungen zu versehen. 
- Kinder sind von Gas- und Stromquellen fern zu halten. 
- Stecker an elektrischen Arbeitsgeräten sind stets herauszuziehen und wegzuräumen. 
- Anzubringen ist ein Herdschutzgitter. 

 
Feuer-/Rauchmelder: 

- Streichhölzer und Feuerzeuge sind kindersicher aufzubewahren. 
- Kerzen dürfen nur in Gegenwart der Tagespflegeperson brennen. 
- In einer Dreizimmerwohnung sollte wenigstens ein Rauchmelder im Flur angebracht 

sein. In einem Haus mit mehreren Etagen besteht die Mindestsicherung aus einem 
Rauchmelder je Flur. Diese sollten VDS-zertifiziert sein. 

- Auch ein Feuerlöscher muss für die Kinder unzugänglich in jeder Tagespflegestelle 
vorhanden sein. 

 
Reinigungsmittel, Duftöle, Duftpetroleum, Kosmetik, Gartenchemikalien, Giftstoffe, 
Haushaltschemikalien, Medikamente, Anstrichstoffe, Autozubehör sowie Alkohol, 
Zigaretten und Aschenbecher, Rauschmittel, Plastiktüten und Nähutensilien: 

- müssen für Kinder unzugänglich gelagert werden!!! 
 
Fenster und Glasflächen: 

- Fenster sind, soweit sie für Kinder erreichbar sind, mit kindersicheren Sperren zu 
versehen. 

- Glasflächen von Fenstern, Türen, Schrankfüllungen und Spiegeln sind mit 
Splitterschutzfolie zu sichern. 

 
Ecken und Kanten: 

- sind durch Plastikkappen zu sichern. 
 
Treppen und Türen: 

- Treppen sind mit einem stabil verankerten, mindestens 65 cm hohen Schutzgitter zu 
sichern. Treppenstufen sind mit Rutschleisten zu versehen. 

- Türen sind durch Klemmschutzvorrichtungen aus Schaumstoff zu sichern. 
- Schlüssel sind sicherheitshalber abzuziehen. 
- Treppengeländer dürfen keine Gefährdung für die Sicherheit der Kinder darstellen. 
 

Verkleidungen und Mobiliar: 
- Verkleidungen für Heizkörper und andere Gegenstände, Regale, Fernseher, 

Schränke, Wickeltisch, Badewanne sowie Kinderbett und Laufstall müssen fest 
verankert und klettersicher sein. Der Abstand der Gitterstäbe bei Kinderbett und 
Laufstall darf nicht mehr als 7,5 cm und nicht mehr als 6 cm betragen. 
 

Böden und Teppiche: 

- sollen rutschfest und frei von Stolperstellen sein. 
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Spielzeug: 

- bei Metall- und Plastikspielzeug ist auf scharfe Kanten zu achten. Spielzeugteile, die 
verschluckt werden können, sind sofort zu entfernen. 

 
Wassertemperatur/Ertrinkungsgefahr: 

- Regelmäßig ist die Wassertemperatur mit einem Thermometer zu prüfen, das 
Thermostat des Wasserboilers ist auf höchstens 52 Grad Celsius einzustellen. 

- Kinder dürfen beim Baden oder Duschen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. 
- Beim Baden immer eine Hand am Kind zu behalten, eine rutschsichere Einlage gibt 

zusätzlichen Halt. 
 

Haustiere: 
- dürfen nicht mit einem Säugling oder Kleinkind allein gelassen werden. 
 

Pflanzen: 
- Bei Zimmerpflanzen ist auf einen stabilen Stand zu achten. Giftige Pflanzen sind zu 

entfernen. 
 

Garten: 
- Stehende und fließende Gewässer (Pool, Teich, Regentonne…) müssen gegen 

Hineinfallen gesichert sein. Giftpflanzen und Giftsträucher müssen entfernt werden. 
- Im Garten aufgestellte Spielgeräte müssen gut verankert und regelmäßig geprüft und 

gewartet werden. Gartengeräte sind verschlossen aufzubewahren.  
- Kellertreppen und Außensteckdosen sind zu sichern. 
- Gartenausgänge und Türen von Nebengebäuden sind geschlossen zu halten. 
 

Balkone: 

- Terrassen und Loggien dürfen wegen der Absturzgefahr keine Klettermöglichkeiten 
bieten. Hier ist besonders auf Balkon- und Terrassenmöbel sowie größeres Spielzeug 
zu achten. Balkontüren sind mit Sicherheitssperren zu versehen. 


